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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1992

Norm

MRG §2 Abs3

Rechtssatz

Wurde ein Hauptmietvertrag unter aufschiebender Bedingung abgeschlossen, so wird infolge des Inkrafttretens des

MRG während des Schwebens der Bedingung - wenn ein Umgehungsgeschäft vorlag - verhindert, daß das

Anwartschaftsrecht noch in das Vollrecht übergehen kann.
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